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Administrative Arbeiten des Rechnungsführers

Welche Meldungen sind nach dem Einrücken zu erstatten, wie werden Diensttage-
meidungen und Qualifikationslisten richtig erstellt.

/MQ 0// /itmtto f/n/r/ar/zezZ, w/e Z)/e/z,srZage«zr7äw/z,gezz zz«ä Q«a/(/7A:aZ/Yzz?.s7z7Z<?« vorac/zn/Z.S'geazä.M'

ersZe//Z werde« miiise/i. Sc/zo« «zazzc/zer/barzéT/zaZ ?7«c/7 äe«z WW vo«.se/ner/coMZro///ü/z/'e«äe«2?e/zo7'äe
u«azzgene/z«7e PzmZ er/za/Zezz. zYz'c/zZ ÄzozreArZ er.sZe//Ze A/Wäwzzgezz werde« zzäTzz/z'c/z wzedez-zarwcA"ge.«7«dZ
zz«d «zuTre« zw 77azz.se «e« gezrzac/zZ werde«. TsZwas was ez'ge«Z/z'c/z «z'c/zZ «otwe«dzg wäre, we«« zaersZ dze

fürsc/zn/Ze« /:o«.sw/Zzer/ würde«.

kFze and was/ürMe/dzzrzge« wa«zz wo/z/« gesa/zä? werde« müsse«, wo//e« wz> z'«z/o/ge«äe« HrZzTre/, zam
7ez7 a«/za«ä von Sez's/z/e/ezz, er/äzzZer«. koraö massy'edoe/z «oe/z erwä/z«Z werde«, äass s/c/z der vor/z'e-

genäe ßerz'c/zZ «ar an äz'e/en/ge« Rec/z«a«g.s/ü/2rer we«deZ, we/c/ze zzoc/z «z'c/zZ z« äas 7>er,so«a/-7«/or«za-
Zzo«.s-Sy.sZe«2 (P7S.47 /«Zegrz'erZ sz'nä. Für dze azzäern verwez.se« w/razz/dze «TYSTl-.^n/ezZartg/ardze Tra/z/ze

777477». Z)asg/ez'c/zegz7r aac/z/ürRe/craZeMsc/za/e«, üa werde« zzzm 7ez7 üesondereTbrwzzz/are verweadeZ.

1. Zu erstellende Meldungen während dem Dienst

Innerhalb von drei Tagen nach dem Einrücken
müssen auf Formular Mannsachaftskontrolle
(17.3) folgende Meldungen erstattet werden:

- Verzeichnis sämtlicher nicht eingerückten
Angehörigen der Armee, unter Angabe der
Gründe, zum Beispiel «Grund unbekannt».
(Gemäss AOT, Ziffer 126; siehe Beispiel in
FA, Rev. 83, Seite 129).

- Verzeichnis der beim Einrücken entlassenen
Angehörigen der Armee, unter Angabe der
Gründe, zum Beispiel «ärztlich entlassen».
(Siehe Beispiel Seite 91).

Diese Verzeichnisse müssen in der Reihenfolge
der Korpskontrolle erstellt werden und inner-
halb von drei Tagen dz're/rZ an die kontrollfüh-
rende Behörde gesandt werden. Für Wehrmän-
ner aus andern Einheiten (Stäbe) ist für jede Ein-
heit (Stab) ez'/z se/zaraZes 7w«zzz/ar za verwe«de«.
Als Untertitel ist die jeweilige Einteilungsein-
heit zu vermerken.

Oft werden diese Meldungen im Bataillon oder
Regiment gesammelt und gesamthaft weiterge-
leitet, was gemäss den geltenden Vorschriften
falsch ist. Dadurch werden die gesetzten Fristen
unnötig verzögert. Ohne weiteres dürfen diese
beiden Meldungen auch auf einer Mannschafts-
kontrolle zusammengefasst werden. Sind alle
Angehörigen der Armee eingerückt, und ist nie-
mand am Einrückungstag entlassen worden, ist
eine entsprechende zVegaZzv«ze/dzz/zg zu ersteh
len.

2. Diensttagemeldungen

Die 7)z'e«.sZZage«2e/d«zzg hat nichts mit der Mann-
Schaftskontrolle für die Buchhaltung und auch
nichts mit den Qualifikationslisten zu tun. Häu-
fig wird aus Bequemlichkeit einfach eine Kopie
der Mannschaftskontrolle gemacht und bei
jedem Wehrmann die entsprechende Anzahl
Diensttage in Kolonne 8 eingesetzt. Wer so vor-
geht, riskiert, dass er die Diensttagemeldung
nach Hause zurückerhält, und sie dort neu zu
erstellen hat. Eine eher mühsame Arbeit nach
dem WK.

Dass bei den vielen unterschiedlichen Formula-
ren gewisse Unklarheiten entstehen können ist
jedoch begreiflich. Wie geht man nun richtig
vor?

Auf Formular 17.3 oder 17.3 B (Mannschaftskon-
trolle) sind folgende Verzeichnisse in zwei
Exemplaren zu erstellen:

- Ein Verzeichnis in der Reihenfolge der Korps-
kontrolle, von Angehörigen der Einheit
(Stab), die den Dienst ganz oder teilweise
geleistet haben, inklusiv beim Einrücken oder
vorzeitig Entlassene. QTTzzz'ere wnü /zoTzere

£/«Zerc>7/7zzere ge/zore« «z'c/zZ aw/ dzese TdsZe/

Diese werden mit einem andern Formular
gemeldet.

- Ein üe.so«dere,s, nach Einteilung/Einheit
(Stab) getrenntes Verzeichnis, der in andern
Einheiten (Stäben) eingeteilten Angehörigen
der Armee (ohne Offiziere und höhere Unter-
Offiziere).
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In der Rubrik 9 «Datum und Ursache der Muta-
tion» wird folgendes vermerkt:

- Beförderung zum Gefreiten oder Wachtmei-
ster, nach Einholung der Zustimmung der
kontrollführenden Behörde. Solche Beförde-
rungen erfolgen immer auf den folgenden Tag
nach der Entlassung. Zum Beispiel: «FZ zum
Gfr, befördert auf den 13. 4. 85» (Entlassungs-
tag 12. 4. 85).

- In Fällen, in denen mehr beziehungsweise
weniger Diensttage geleistet worden sind, als
der betreffende Wehrmann gemäss Eintei-
lung oder Funktion zu bestehen hatte, sind
die Mutationen (Daten und Gründe) einzu-
tragen.

- Wenn Dienst ohne Anrechnung (D o A)
geleistet wurde.

- Vorausleistung und Nachholung von WK/EK.

- Sämtliche erhaltenen Auszeichnungen.

Die Originale der Diensttagemeldungen, ver-
sehen mit Stempel und Unterschrift des Kom-
mandanten, werden am Entlassungstag d/reAt an
die kontrollführende Behörde gesandt. Eine
Kopie bleibt bei den Akten des Kommandanten.

Eine Sammlung, beziehungsweise die gesamt-
hafte Weiterleitung durch Bataillon oder Regi-
ment ist auch hier falsch. Sie verzögern die
rasche und reibungslose Verarbeitung bei den
Kontrollbehörden.

Erläuterungen und Beispiele von Diensttage-
meidungen siehe FA, Rev. 83, Seiten 133-136.

3. Qualifikationslisten
Qua/(///a7tZo«.s7/.5r<?fl sind auf gar keinen Fall mit
den Diensttagemeldungen zu verwechseln.
Sämtliche Qualifikationen gehen au/ deut

.D/eusfweg an die zuständigen kontrollführenden
Stellen, im Gegenteil zu den ß/e/mtage/ue/du«-
gen welche d/'reAt an die erwähnte Behörde
gesandt werden. Offiziere und höhere Unteroffi-
ziere werden nicht ganz gleich qualifiziert.

Gru«d.5'brz//cAe.ï zu de« Qua/t/tAaZtowe«

Qualifiziert werden:

- Kader und Angehörige der Armee, die vorü-
hergehend eine Kaderfunktion ausüben.

- Andere Angehörige der Armee, wenn beson-
dere Gründe vorliegen wie Z)/'e«,sZ /n/7 e/7/er

/remde« For/wut/o«, Weiterausbildung, unge-
nügende Leistung.

Die Qualifikation wird am Ende von Dienstlei-
stungen erteilt, die aufeinanderfolgend oder
zusammengezählt 11 besoldete Diensttage
umfassen. Leistet ein Offizier oder höherer
Unteroffizier also weniger als 11 Diensttage
muss er nicht qualifiziert werden. Es müssen
dann nur die Anzahl der Diensttage gemeldet
werden. Dies kann in diesem Fall auf Form
/Wa«««7/q/AAo«tro//e (17.3, 17.3 B) geschehen.

Form der Qua/t/lAat/o«

- Für Unteroffiziere, Gefreite und Soldaten
durch die Noten: l sehr gut, 2=gut, 3=genü-
gend, 4=ungenügend (mit Spezialbericht). Es
darf nur in ganzen Noten qualifiziert werden.

- Für höhere Unteroffiziere in Worten und
durch Noten.

- Für Offiziere nur in Worten.

Qua/t/tAuZtowe« /ür //o'Aere U«terq//?z/ere
und Of/?z/ere

Die Qualifikationslisten, Form 1.26/1 (siehe
Muster Seite 93) und Form. 1.26/11 (Fort-
setzungsblatt) sowie Form. 1.27 (Einzelmel-
dung für Of und höh Uof anderer Einheiten/
Stäbe) gelten gleichzeitig auch als Diensttage-
meidung. Deshalb werden sämtliche Offiziere
und höhere Unteroffiziere auch nicht auf die

Diensttagemeldung der Einheit (Form 17.3)

gesetzt. (Beispiele siehe auch FA, Rev. 83, Sei-
ten 130-132).
Die Qualifikationslisten (Formularsatz à 4

Listen 1, 2, 3 und 4) sind pro Einheit/Stab
getrennt zu erstellen. Die Kommandanten wer-
den in die Listen des übergeordneten Stabes am
Schluss aufgenommen.

Bedeutung und Kenvendung der e/uze/nen FAte«

- Liste 1, weiss, geht am Entlassungstag auf
dem Dienstweg an die nächsthöhere Kdo
Stelle.

- Liste 2, gelb, geht als Diensttagemeldung am
Entlassungstag an die korpskontrollführende
Behörde.

- Liste 3, rosa, bleibt bei den Kommandoakten.

- Liste 4, grün, ist zur Abgabe an den Qualifi-
zierten bestimmt.

Nebenstehende Seite:
(Verzeichnis der beim Einrücken Entlassenen) mit Erläute
rungen.

90 Der Fourier 3/86



Form 17.3

Schweizerische Armee
Armée suisse/ Esercito svizzero

Stab oder Einheit/Etat-major ou unité/Stato maggiore o unità

Vpf Kp / Mun Kp

Mannschafts-Kontrolle
Contrôle des hommes
Controllo degli uomini

Einrückungstag
Jour d'entrée 10. - 14.6.
Giorno dell entrata

Entlassungstag
Jour de licenciement 3 • 7 • • • •
Giorno del licenziamento

Kon troll-

Nr

No de

contrôle

Nodi

controllo

1

Grad und
Funktion

Grade et
fonction

Grado e

funzione

2

Matrikelnummer/Numéro matricule/
Numero matricola

Name und Vorname/Nom et prénom/
Cognome e nome

3

Beruf

Profession

Professions

4

PLZ/Zustellpoststelle und
Wohnadresse

NPA/Office de poste distributeur
et adresse privée

NPA/Utficio postale di
distribuzione e indirizzo privato

5

Aufbietender

Kanton

Ct

chargé

de

commander

Cantone

che

fa
la

chiamata

,11

Iii
7

all
8 fi
E® ®

8

Datum und Ursache der Mutationen
Dates et motifs des mutations
Data e causa delle mutazioni

Bemerkungen
Observations
Osservazioni

9

kein Einrücken EnVerzeichnis der beim tlassenen AOT, Ziff 126

dem Gründen(ärztlich oder aus an

Ma# Uo: ' 799 58 545 115

01Kpl 11.6. äz entlassen

Mun Uod ' 445 48 566 114
01Kpl 11.6. aus beruflichen

Gründen d Kdt entl.

Man Sdi ; 875 41 154 154
01Gasta : hr 12.6. sue familiären

Gründen (Todesfall)
durch Kdt entlassen

- Dies Verzeichnis ist innerhalb von
5 Tagen nach dem Einrücken direkt an
die zuständige kontrollführende Be-
hörde zu senden

- Die Entlassungsgründe sind genau an-
zugeben.
Zuerst wird die Funktion geschrieben
und unterstrichen und nachher der
Grad aufgeführt.

- Die g

konti
«enaue Reihenfolge der Korps-
olle muss imbedingt eingehalten

werden.

- Für WK/fcK/LetK-Absolventen aus anderen
Einheiten(Stäben) ist für iede Einheit
(Stab
erste

ein separates Verzeichnis zu
Uen, das als Untertitel die Be

Zeichnung der Einteilungseinheit (z.B.
"von Vpf Kp..." oder "von Mun Kp ...")
trägt.

tr.hpi nig+.Die Richtigkeit be
Kdt Vpf Kp / Mun K

Hptm

Für Kolonne 5 sind die Angaben dem Dienstbüchlein zu entnehmen Pour les indications de la colonne 5 consulter le livret de service Per le indicazioni délia colonna 5 consultare il libretto di servizio
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Ifbraw/ «/ öe/m t/er Qwa///?A:af/ows//-
5?e« èesonr/m zw ac/7/en.

Wie bei sämtlichen anderen Meldungen (Ver-
zeichnis derNichteingerückten, Verzeichnis der
am Entlassungstag ärztlich entlassenen sowie
den Diensttagemeldungen), sind auch die Qua-
lifikationslisten für Offiziere und höhere Unter-
Offiziere in der Reihenfolge der Korpskontrolle
und nicht etwa in alphabetischer Reihenfolge
aufzuführen.

In der Rubrik «Qualifikation» sind unter Nen-
nung der Buchstaben A-F folgende Angaben
zu machen über:

A: Persönlichkeit (charakterliche und geistige
Eigenschaften).

B: Militärische Eignung und Leistung.

C : Körperliche Leistungsfähigkeit auf die Funk-
tion bezogen.

D: Besondere Bemerkungen und Empfehlung
für eine allfällige weitere Verwendung.

E: Gesamtbeurteilung; sehr gut, gut, genü-
gend, ungenügend.

F: Allfälliger Vorschlag zur Weiterausbildung.

In die Rubrik «Bemerkungen» sind einzutragen:

- Die mit Zustimmung der korpskontrollfüh-
renden Behörden mit Datum des auf den Ent-
lassungstag folgenden Tages vorgenommene
Beförderung zum Adjutant-Unteroffizier,
unter Angabe des Brevetdatums, zum Bei-
spiel «FZ zum Adj Uof, befördert auf den
19. 8. 85» (Entlassungstag 18. 8. 85).

- In Fällen, in denen mehr beziehungsweise
weniger Diensttage geleistet worden sind, als

der Angehörige der Armee gemäss Einteilung
und Funktion zu bestehen hatte, sind die
Mutationen (Daten und Gründe) einzutra-
gen.

- Einteilung der Kdt, welche in die Listen des

übergeordneten Stabes aufzunehmen sind.

- Dienst ohne Anrechnung (D o A).

- Vorausleistung und Nachholung WK/EK.

- Erhaltene Auszeichnungen.

Wir glauben, mit diesen Erläuterungen nun alle
Unklarheiten aus dem Wege geschafft zu haben
und hoffen, dass sämtliche Meldungen bereits
im ersten Anlauf korrekt ausgefüllt werden kön-
nen. Sollten immer noch Zweifel oder Unge-
wissheiten entstehen, gibt Regl 51.23 Ausbil-

dung und Organisation in Truppenkursen
(AOT) Auskunft. Es befindet sich ein Exemplar
bei jedem Kp Kdt.

Der Fourier ist jedoch im Besitz der wichtigsten
Unterlagen. In derFA (Seiten 127-136) befindet
sich eine Übersicht über Arbeiten im Zusam-
menhang mit Truppenkursen.

ße/oVc/e/w/g zwm Ge/re/7evi, ILac/irmmte/'
«nr/ .<4r//«ram-G«fero///z/6Y

Im vorangehenden Artikel war mehrmals die
Rede von Beförderungen zum Gfr, Wm oder Adj
Uof. Bevor diese Beförderungen vorgenommen
werden können, muss ja bekanntlich die

Zustimmung von der kontrollführenden
Behörde eingeholt werden.

Was für Bedingungen erfüllt sein müssen, sagt
uns das Regl 51.10 - Beförderungen und Muta-
tionen in der Armee (VBMA).

ße/oTY/erowg zum G/r
1. 3 Kurse im Truppenverband (KTV).
2. Fähigkeitszeugnis (FZ) zum Gfr aus dem

KTV, der der Beförderung vorangeht.

ße/ö/Y/er««g zum R7«

1. RS oder anderer Dienst von gleicher Dauer ais

Kpl.
2. 2 Jahre als Kpl.
3. 2 KTV als Kpl.
4. FZ zum Wm aus dem KTV, der der Beförde-

rung vorangeht.

ße/öVrfe/wig zum .dr//' Go/
1. Dienst in einer ganzen RS als Four oder Fw

einer Einheit.
2. 3 Jahre Four oder Fw einer Einheit.
3. 3 KTV als Four oder Fw einer Einheit.
4. FZ zum Adj Uof aus dem KTV, der der Beför-

derung vorangeht.

Die Möglichkeit, dass ein Fourier zum Adj Uof
befördert werden kann ist nicht ausgeschlossen.
Massgebend ist die Einteilung, das heisst, dass

er Fourier einer Stabseinheit oder einer Heeres-
einheit sein muss.

Nebenstehende Seite:
Qualifikationsblatt für Of und höh Uof weisungsgerecht
ausgefüllt.
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SCHWEIZERISCHE ARMEE
ARMÉE SUISSE
ESERCITO SVIZZERO

Einteilungsstab/-einheit
EM/unité d'incorporation
SM/unità d'incorporazione

Art des Dienstes
Genre de service
Genere del servizio

Schlussqualifikation
Qualification finale
Qualificazione finale

G Stabskp 40

KVK/WK/EK

für höhere Unteroffiziere und Offiziere

pour sous-officiers supérieurs et officiers

per sottufficiali superior! e ufficiali

Dienst bei
Service avec

_ Servizio con G Stabskp 40

von/bis
du/au

_ dal/al

AOT, Ziff 174
Form 1.26/1

LISTE/LISTA 1

zur Zirkulation
en circulation
per circolazione

3./7.6.82 - 26.6.82 Langnau a A

a) Matrikelnummer/Numéro matricule/
Numero matricola

b) Name und Vorname/Nom et prénom/
Cognome e nome

c) Beruf/Profession/Professione
d) Bemerkungen/Observations/Osservazioni

(vgl AOT 174c/cf IOT ch. 174c/
vedi IOT numéro 174c)

Wohnort und Postadresse
Domicile et adresse complète
Domicilio e indirizzo completo

Qualifikation nach WQV Ziff 3, 4 und 6 (Dok 51.10):
Qualification selon QPA, ch. 3,4 et 6 (Doc 51.10):
Qualificazione secondo le DQP numeri 3. 4 e 6 (Doc 51.10):

A-B-C-D-E F: Erläuterungen siehe Rückseite
Précisions, voir au verso
Spiegazioni: vedi retro

Obit a)911.49.191 3048 Worblaufen 26

Uem Of b)Kesselrinq Albert Löchliqutweg 12

c) Handelslehrer
d) 2 Erk

Pistolenauszeichnung

selbständig und bestimmt;
geschickter Ausbilder und
Organisator ;

gut trainiert;
hat sich als Kp Kdt Stv und
Schiessof bewährt, als Stabsmit-
arbeiter nur bedingt verwendbar;
gut ;

Lt_ a) 901.56.119.117

b)Hunziker Hans

cldipl Forsting ETH

3014 Bern 24

Schützenweg 23

d)

A: tatkräftig und selbstsicher
B: führt zielstrebig und bestimmt,

begeisterungsfähig ;

C: gutes Durchhaltevermögen;
D: muss unter Belastung konstanter

führen ;

E: gut
F: -

Beilagen:
Annexes:
Allegati:

Form 1.26/11: Schlussqualifikation (Fortsetzungsblätter)
Form 1.26/11: Qualification finale (feuilles complémentaires)
Form 1.26/11: Qualificazione finale (fogli complementari)

Spezialberichte/ Rapports spéciaux/ Rapporti speciali

Datum, Stempel und Unterschrift des Kdt (VBMA Art. 5 - Dok 51.10)
Date, timbre et signature du cdt (OAMA, art. 5 - Doc 51.10)
Luogo, bollo e firma del cdt (OPME, art. 5- Doc 51.10)

Kdt G Stabskp 40
.''">5") i C

25.6.82 Hptm Gfeller

Geht auf dem Dienstweg an / Va par voie hiérarchique à / Va per la via di servizio a: Da^ritornare'a ^

Die Formulargarnituren 1.26/1 + II und 1.27 sind wie folgt zu verteilen:
Liste 1 (weiss): an die nächsthöhere Kdo Stelle
Liste 2 (gelb): direkt an die korpskontrollführende Behörde

(siehe 1. Deckelseite der Korpskontrolle)
Liste 3 {rot): bleibt bei den Kdo Akten des Kdt
Liste 4 (grün): zur Abgabe an den Qualifizierten bestimmt

W

2.82 600000 15000/1
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D/e/î^^anrec/zwu/îg

Nur teilweise geleistete Wiederholungs-, Ergän-
zungs- und Landsturmkurse gelten als bestan-
den, wen« o/zzze ßenz'c/c.yze/zz'zgzzzzg zfes ÄäzzZe/'voz'-

kz/raes folgende Anzahl Diensttage geleistet
wurden:

1. Bei Beurlaubung, vorzeitiger Entlassung oder
Bestrafung mit scharfem Arrest:

von 20 Tagen mind. 16 effektive Diensttage

von 13 Tagen mind. 11 effektive Diensttage

von 6 Tagen mind. 5 effektive Diensttage

2. bei ärztlicher Entlassung, gänzlicher oder
zeitweiser Evakuation in ein Spital, Übertritt
zu oder von einer andern Schule (Kurs):

von 20 Tagen mindestens 11 besoldete
Diensttage
von 13 Tagen mindestens 7 besoldete
Diensttage
von 6 Tagen mindestens 5 besoldete
Diensttage

.4zz/&zWe« zfes //zT/i/zmozza/s

Für höchstens 2 zusätzliche Diensttage können
aufgeboten werden:
1. das für den KVK erforderliche Hilfspersonal
2. die Detachemente für die Fassung von Mate-

rial, Fahrzeugen usw.

3. die für die Vorbereitungsarbeiten notwendi-
gen Vorausdetachemente.

Das Personal, das für mehr als 2 Diensttage
benötigt wird, muss entsprechend früher entlas-
sen werden, wenn es diese Tage nicht freiwillig
leistet. Ist ein Wehrmann bereit, freiwillige
Diensttage zu leisten, muss er dies mit seiner
Unterschrift bestätigen. Diese Bestätigung muss
der 7nz/>/ze/zZzzzc7z/zö/;'zzz7g beigelegt werden. Ein
Ausgleich durch Gewährung von Urlaub ist
nicht zulässig. Ebenfalls muss ein schriftliches
Gesuch an das entsprechende Bundesamt, das

der Truppengattung des Armeeangehörigen ent-
spricht bzw. welches ihn verwaltet, eingereicht
werden.

Que/Zenverze/c/!««

- Regl 51.23 «Ausbildung und Organisation in Truppenkursen» (AOT); wovon jeder Kp Kdt ein
Exemplar besitzt.

- «Rechtliche Erlasse», Beilage zu Regl 51.23 AOT, Seite 33, Art 17.

Delegiertenversammlung des Schweizerischen
Fourierverbandes vom 12./13. April 1986 - Vorschau

Die 68. Delegiertenversammlung unseres Ver-
bandes findet auf der Le>z7zez7zez2/e, der Region
wo «Mehr Ferien in den Ferien» möglich sind,
statt. Die Tagung beginnt am frühen Samstag-
nachmittag mit dem Schiessen (Sektions- und
Kombinationsstich) in der 25 m-Anlage auf dem
Rossboden in Chur. Der Rossboden dürfte den
meisten von Ihnen vom Eidg. Schützenfest her
bekannt sein, und wir hoffen, dass Sie an letzt-
jährige Erfolge anknüpfen können Die DV wird
am späten Nachmittag in der Aula des Schul-
hauses in Lezzzez7zez'zZe abgehalten. Anschlies-
send schweben wir nach Scharmoin, wo wir im
Bergrestaurant einen «Chämihüttenabend» ver-
bringen. Am Sonntagmorgen können Sie Ihr
Können bei einem Riesenslalom-Wettkampf
und/oder Ihre Kondition bei einem Langlauf-

Wettkampf unter Beweis stellen. Weniger
Wettkampfbegeisterte können für sich Sport
treiben, einen Spaziergang um den See und in
den Wäldern machen oder auch nur den schö-
nen Wintersportort erkunden. Das Mittagessen
in Le/zzez7zez'<7e, umrahmt von musikalischen
Darbietungen, und die Rangverkündung bilden
den Abschluss der Tagung.

Eine ausführliche Beschreibung der Region
Le/zze/TzezWe finden Sie in der Aprilnummer
unseres Verbandsorganes.

Wir wünschen Ihnen schon heute eine ange-
nehme Tagung und einen erfolgreichen Wett-
kämpf.

Dos Orgazz/iur/o/ziZcow/tec
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